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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.04.1979

Norm

SVS §10

VersVG §62

Rechtssatz

Eine grundsätzliche Verletzung der Rettungsp icht und Schadensminderungsp icht des Versicherten der

Speditionsversicherung nach den SVS ist nur dann anzunehmen, wenn sich sein Wissen und Wollen zumindest bedingt

auf sein Zuwiderhandeln gegen diese Verp ichtungen erstreckt. Er muß daher das Bewußtsein haben oder zumindest

in Kauf nehmen, daß sein Verhalten gegen die Rettungspflicht und Schadensminderungspflicht verstoße.
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